
 

schr�nken. F�r Ausschl�sse der Netzwerknutzung, die als
solche die berechtigen Interessen des Urhebers nicht tan-
giert, solange die Zahl der mçglichen Nutzer nicht �ber-
schritten wird, ist die Zul�ssigkeit jedoch zweifelhaft;
einer gesonderten Gestattung bedarf urheberrechtlich zu-
dem die Aufspaltung von Lizenzen, welche nicht schon
durch die Erschçpfungswirkung zul�ssig wird.26 Mçglich
ist hingegen, dass sich der Rechteinhaber eine – unkom-
plizierte und dem Wert der digitalen Inhalte angemessene,
mithin nicht prohibitive – Mitwirkung bei Weiter�bertra-
gungen vorbeh�lt. Allerdings sind hierzu regelm�ßig zu-
s�tzlich datenschutzrechtliche Einwilligungen der Dritt-
empf�nger erforderlich und die �bertragung darf nicht
scheitern, wenn die Drittempf�nger die Einwilligung ver-
weigern.
Unzul�ssige Nutzungsbeschr�nkungen ergeben sich etwa
beim Ausschluss von Kopien, welche Voraussetzung f�r
das Funktionieren der digitalen Inhalte sind sowie f�r
Sicherungskopien (§ 69 d Abs. 2 UrhG) und F�lle des Test-
laufs (§ 69 d Abs. 3 UrhG). Im Blick auf die Mçglichkeit
nach Fristsetzung Mangelbeseitigungen selbst vorzuneh-
men, darf dem K�ufer digitaler Inhalte auch die Fehler-
beseitigung urheberrechtlich nicht untersagt werden
(§ 69 d Abs. 1 UrhG). Weitere Verbote von Nutzungsbe-
schr�nkungen hat die Rechtsprechung bereits entwickelt
und wird sie weiterhin entwickeln; dazu gehçren etwa das
Verbot von CPU-Klauseln27 oder Anzeigepflichten bei
neuen (erlaubten) Nutzungen.28

Im Blick auf die Verkehrsf�higkeit digitaler Inhalte sind
auch Beschr�nkungen der Weiterver�ußerungsbefugnis
des K�ufers – also in den F�llen einer die urheberrechtliche
Erschçpfung bewirkenden dauerhaften �bertragung – un-
zul�ssig. Das gilt zun�chst f�r die dingliche (urheberrecht-
liche) Ebene, weil die Regeln der Erschçpfung insoweit
zwingend sind.29 In Verbrauchervertr�gen wird aber auch
ein schuldrechtliches Weitergabeverbot regelm�ßig schei-
tern, weil es gegen das f�r § 307 BGB maßgebliche ge-
setzliche Leitbild von Vertr�gen �ber die dauerhafte �ber-
tragung von digitalen Inhalten verstçßt.30 Die Verkehrs-
f�higkeit hat insoweit den Weg auch schuldrechtlich ge-
ebnet.

VI. Zusammenfassung

Vertragsgegenstand von Vertr�gen �ber digitale Inhalte
sind nicht die digitalen Inhalte selbst, sondern der Umgang
mit diesen (dauerhafte �bertragung, vor�bergehende

Nutzbarkeit oder Instrument zur Erbringung von Dienst-
leistungen). F�r Vertr�ge �ber digitale Inhalte ist ganz
grunds�tzlich danach zu unterscheiden, ob diese dauerhaft
oder nur vor�bergehend oder gar nur als Mittel f�r Dienst-
leistungen zur Verf�gung gestellt werden. Das geltende
Recht ist insoweit zu undifferenziert. Die Unterscheidung
ist nicht nur im Blick auf die schuldrechtliche Seite erfor-
derlich, sondern im Hinblick auf die Voraussetzungen der
Erschçpfung nach der UsedSoft-Entscheidung des EuGH
auch f�r die urheberrechtliche. Nur bei dauerhafter Zur-
verf�gungstellung sind die Verbreitungsbefugnisse des
Urhebers (weitestgehend) n�mlich als erschçpft anzuse-
hen.
Die urheberrechtliche Determinierung von Vertr�gen mit
Verbrauchern �ber digitale Inhalte befindet sich auf dem
R�ckzug, soweit diese die digitalen Inhalte dauerhaft zur
Verf�gung gestellt bekommen. F�r dauerhaft zur Verf�-
gung gestellte digitale Inhalte sollte die Erschçpfung �ber
die Software hinaus gesetzlich klargestellt werden. Ferner
sollten in diesen F�llen die Verbraucherschutzmechanis-
men soweit als mçglich dem Warenkauf angeglichen wer-
den; insbesondere sollten die Einschr�nkungen des Wider-
rufsrechts beseitigt werden. Der Unternehmer haftet f�r
M�ngel digitaler Inhalte in diesen F�llen nach den Regeln
des Verbrauchsg�terkaufs. Dabei ist Interoperabilit�t eine
Standardqualit�t digitaler Inhalte bei allen Vertragsgestal-
tungen.
Die Beschr�nkung von § 312 BGB auf entgeltliche Leis-
tungen ist EU-rechtswidrig. Andererseits passen bei unent-
geltlichen Leistungen digitaler Inhalte die klassischen Haf-
tungserleichterungen wegen Unentgeltlichkeit vielfach
nicht. Das gilt insbesondere, soweit vom Verbraucher
Datennutzungen �ber gesetzliche Erm�chtigungen des
BDSG hinaus ermçglicht werden, und erst recht soweit
die Unentgeltlichkeit der Erreichung gesch�ftlicher Zwe-
cke dient.

26 EuGH, 3. 7. 2012 – C-128/11, K&R 2012, 493 ff., Rn. 86 – UsedSoft/
Oracle International; OLG Frankfurt a. M., 18. 12. 2012 – 11 U 68/11,
K&R 2013, 270 = GRUR 2013, 279.

27 BGH, 24. 10. 2002 – I ZR 3/00, NJW 2003, 2014, 2016.
28 LG Hamburg, 25. 10. 2013 – 315 O 449/12, MMR 2014, 102.
29 OLG Frankfurt a. M., 18. 12. 2012 – 11 U 68/11, K&R 2013, 270 =

GRUR 2013, 279; OLG Hamburg, 30. 4. 2013 – 5 W 35/13, MMR 2014,
115, 116.

30 OLG Hamburg, 30. 4. 2013 – 5 W 35/13, MMR 2014, 115, 116; LG
Hamburg, 25. 10. 2013 – 315 O 449/12, MMR 2014, 102.
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Verfassungskonforme Presseakkreditierung:
Die Zukunft des Presseausweises

Die Regulierung des Zugangs von Journalisten zu Veran-
staltungen ist immer wieder Gegenstand von Kontrover-
sen. Insbesondere die Fragen, von welchen Kriterien sich
Akkreditierungsstellen leiten lassen d�rfen, wie dabei mit
Bloggern und B�rgerjournalisten umzugehen ist und wel-
che Rolle ein Presseausweis spielen darf, waren zuletzt

umstritten. Vorliegender Beitrag diskutiert die Rechtm�-
ßigkeit verschiedener Zugangskriterien und zeigt zudem
eine Mçglichkeit f�r eine verfassungskonforme Zukunft des
Presseausweises auf.
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I. Einleitung

�ber viele Jahre war ein Presseausweis das anerkannte
Akkreditierungsmittel �berhaupt f�r Journalisten. Dass er
allerdings durch ein Urteil des VG D�sseldorf im Jahr 2004
und einen darauf folgenden Beschluss der Innenminister-
konferenz ab 2009 erheblich an Bedeutung und Legitima-
tionsfunktion verloren hat, ist in der Praxis zum Teil noch
nicht angekommen. Besonders deutlich wird dies immer
dann, wenn es um die Einordnung neuer Formen von
Journalisten, wie beispielsweise Bloggern geht. So zeigt
gerade der Umgang mit Medienangeboten aus dem Inter-
net, dass einige althergebrachte Kriterien zur Journalisten-
akkreditierung vor dem Hintergrund der neuen Vielfalt der
elektronischen Presse als �berholt angesehen werden kçn-
nen.

II. Akkreditierungsbedingungen des Deutschen
Bundestages

Prominentes Beispiel daf�r wurde Anfang des Jahres der
Deutsche Bundestag, als dort Autoren verschiedener
Blogs, die sich schwerpunktm�ßig mit netzpolitischen
Themen auseinandersetzen, sowohl eine Jahresakkreditie-
rung als auch der Zugang zu einzelnen Ausschusssitzungen
verwehrt wurde.1 Begr�ndet wurde dies von der Presse-
stelle mit den Akkreditierungsbedingungen des Parla-
ments, nach welchen die Akkreditierung zwingend die
Vorlage eines Presseausweises voraussetze.2 Zweck dieser
Regelung sei, dass die Pressevertreter ihre hauptberufliche
journalistische T�tigkeit nachweisen. Eine Redaktionsbe-
st�tigung oder ein Verweis auf ein Blog reichte hingegen
nicht aus.3 Weitere Voraussetzung sei zudem, dass der
Journalist eine regelm�ßige Berichterstattung mit parla-
mentarischem Bezug nachweisen kçnne.4 Als Begr�ndung
f�r das zwingende Erfordernis eines Presseausweises
wurde einem Blogger mitgeteilt: „Zu viele Blogger haben
versucht sich zu akkreditieren“.5

III. Hintergrund des Presseausweises

Dies zeigt, dass offenbar auch der Bundestag einem Pres-
seausweis bisher eine ausschließliche Legitimationsfunk-
tion zuschrieb.6 Eine solche kommt ihm rechtlich aber gar
nicht zu. Um dies zu verdeutlichen, muss man sich vor
Augen f�hren, was die Inhaberschaft eines Presseauswei-
ses eigentlich bedeutet und welche Rechte aus ihm heute
noch folgen. Dazu bedarf es eines R�ckblicks:

Das Verfahren der Ausstellung von Presseausweisen ist
und war noch nie gesetzlich geregelt. Lange Zeit war das
Vergabeverfahren f�r Presseausweise durch einen Rund-
erlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-West-
falen vom 25. 11. 1993 normiert, der auf einer Vereinba-
rung der Innenminister der L�nder basierte.7 Dieser sah
vor, dass die f�nf großen Journalisten- und Verlegerver-
b�nde (DJV, dju, DAG, VDZ, BDZV) in Absprache mit den
Innenministerien der L�nder „in eigener Verantwortung“
f�r die Vergabe der Presseausweise zust�ndig sein sollen.
Voraussetzung f�r den Erhalt eines Ausweises war, dass
die Journalisten jeweils hauptberuflich als solche t�tig
sind. Das heißt, dass sie ihren Lebensunterhalt mit journa-
listischer T�tigkeit verdienen.8

Zwar war auch dieser Runderlass seiner Natur nach nur
eine Verwaltungsvorschrift ohne jede Außenwirkung,9
dennoch diente er viele Jahre als anerkannte Grundlage
f�r das Vergabeverfahren. Die damit einhergehende Be-
grenzung auf hauptberuflich T�tige hatte zur Folge, dass

allen anderen, wie nebenberuflichen Journalisten, ehren-
amtlich T�tigen, Bloggern und B�rgerjournalisten, der
Zugang zu einem Presseausweis verwehrt wurde.

IV. Urteil des VG D�sseldorf

Dieses Prozedere f�hrte im Jahr 2004 zu einem Verfahren
vor dem VG D�sseldorf.10 Geklagt hatte ein Verein von
Fotojournalisten, der festgestellt haben wollte, dass auch er
berechtigt sei, eigene Presseausweise auszustellen und
diese ebenso behandelt werden m�ssten, wie jene der f�nf
großen Verb�nde.

Dieses Recht wurde der Fotojournalisten-Vereinigung
vom VG im Ergebnis zuerkannt. Zur Begr�ndung zog
das Gericht ausgerechnet die Anweisung des Runderlasses
selbst heran.11 Nach der sollten auch solche „Journalisten,
die keinen Presseausweis besitzen (z. B. nebenberufliche
Journalisten), nach Maßgabe des Landespressegesetzes
den gleichen Zugang zu Informationen fordern kçnnen
wie Inhaber von Presseausweisen, wenn sie sich auf andere
Weise als Vertreter der Presse legitimieren kçnnen“.12

Hierin sah das VG eine explizite Best�tigung der Annah-
me, dass ein Presseausweis, der von einem im Runderlass
genannten Verband ausgestellt wurde, die Legitimation als
Pressevertreter lediglich erleichtert – aber keine çffentlich-
rechtliche Tatbestandswirkung habe.13 Daraus folge, dass
auch andere Organisationen eigene Presseausweise aus-
stellen d�rften, soweit sie ihre Zugehçrigkeit zur Presse
anhand nachvollziehbarer Kriterien nachweisen kçnnen.14

V. Folgen des D�sseldorfer Urteils

F�r die Vergabepraxis von Presseausweisen bedeutete die-
ses Urteil eine Z�sur. Im Mai 2006 befasste sich die Innen-
ministerkonferenz der L�nder damit und zog erste Kon-
sequenzen: So wurde angeregt, das Merkmal der „Haupt-
beruflichkeit“ neu zu fassen. Dieses sollte k�nftig nur noch
ein „Leitbild“ darstellen. Daneben sollte es k�nftig auch
sachgerecht sein, solchen „Journalisten den Ausweis zu
geben, die nicht hauptberuflich, aber quantitativ und qua-
litativ vergleichbar regelm�ßig und dauerhaft journalis-
tisch t�tig sind“.15 Ebenso forderte die Konferenz, dass
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1 Siehe dazu schon: Kahl, Telemedicus v. 4. 2. 2014, http://tlmd.in/a/2718.
2 Akkreditierungsformular des Deutschen Bundestages, http://bundestag.de/

presse/akkreditierung/akk_formular.pdf.
3 Wurde dem Autor auf Nachfrage per E-Mail mitgeteilt.
4 Beckedahl, netzpolitik.org v. 3. 2. 2014, https://netzpolitik.org/2014/presse

stelle-des-bundestages-erklaert-wir-machen-hier-keine-parlamentarische-
berichterstattung/.

5 Schwarz, isarmatrose.com v. 29. 1. 2014, http://isarmatrose.com/?p=3742.
6 In einer Unterrichtung des �ltestenrat hat die Pressestelle des Bundestages

ihre Akkreditierungsbedingungen nunmehr konkretisiert. Demnach h�lt
man am Erfordernis einer hauptberuflichen T�tigkeit fest, akzeptiert aber
k�nftig auch andere Legitimationsmittel als einen Presseausweis, http://
www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2014/03/Akkreditierung_von_
Journalisten.pdf.

7 Runderlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen – A 3/22 -
10.1.13 – vom 25. 11. 1993, MBl. NRW 1993, S. 1854.

8 Anlage zum Runderlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen, Ab-
schnitt II Nr. 1 – A 3/22 - 10.1.13 – vom 25. 11. 1993, MBl. NRW 1993,
S. 1855.

9 Degenhart, AfP 2005, 305, 309.
10 VG D�sseldorf, 17. 9. 2004 – 1 K 1651/01, NJW-RR 2005, 1353 ff.
11 VG D�sseldorf, 17. 9. 2004 – 1 K 1651/01, NJW-RR 2005, 1353, 1354.
12 Runderlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen – A 3/22 -

10.1.13 – vom 25. 11. 1993, MBl. NRW 1993, S. 1854, zitiert von: VG
D�sseldorf, 17. 9. 2004 – 1 K 1651/01, NJW-RR 2005, 1353, 1354.

13 VG D�sseldorf, 17. 9. 2004 – 1 K 1651/01, NJW-RR 2005, 1353, 1354.
14 VG D�sseldorf, 17. 9. 2004 – 1 K 1651/01, NJW-RR 2005, 1353, 1355.
15 12. Beschlusspunkt, Unterpunkt 3 der 180. Sitzung der Innenministerkon-

ferenz vom 5. 5. 2006. http://www.bundesrat.de/cln_117/DE/gremien-konf/
fachministerkonf/imk/Sitzungen/06-05-05/06-05-05-2-Beschluesse,templ
ateId=raw,property=publicationFile.pdf/06-05-05-2-Beschluesse.pdf.
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es auch einer Ausweitung des Kreises der ausstellungs-
berechtigten Verb�nde bed�rfe und machte daf�r einige
Vorschl�ge.16

Allerdings waren die f�nf großen Verb�nde nicht bereit,
mit weiteren Verb�nden zu verhandeln und eine die Recht-
sprechung ber�cksichtigende einheitliche Verfahrenswei-
se zu finden.17 Als nach mehreren Versuchen eine solche
Einigung scheiterte, hob die Innenministerkonferenz den
bis dahin 15 Jahre geltenden Runderlass mit Wirkung zum
31. 12. 2008 vollst�ndig auf.18

Zur Folge hat dies, dass seit Ende 2008 von staatlicher
Seite gar kein Einfluss mehr auf die Ausstellung von
Presseausweisen besteht. Die Vergabepraxis wird nur noch
von den Verb�nden selbst geregelt. War sie fr�her allein
den f�nf großen Verb�nden vorbehalten, steht es heute
jedem beliebigen Verband frei, eigene Presseausweise
auszustellen. So kçnnen nun auch Ausweise f�r neben-
berufliche Journalisten, Blogger und B�rgerjournalisten
ausgestellt werden. Die großen Verb�nde halten hingegen
nach wie vor an ihrer altbew�hrten Praxis fest und ver-
geben Presseausweise weiterhin nur an hauptberufliche
Journalisten.19

Zum anderen ist die „staatliche Legitimationswirkung“ –
wenn man von einer solchen �berhaupt jemals sprechen
konnte – mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz
seit 2009 entfallen. Soweit dem Presseausweis auch heute
noch eine große Legitimationsfunktion zugerechnet wird,
basiert diese in weiten Teilen auf jahrelanger Gewohnheit
und Vertrauen im Umgang mit den Ausweisen der großen
Verb�nde in fr�heren Jahren.20

VI. Differenzierungskriterien

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sollen im fol-
genden verschiedene Einzelkriterien, die h�ufig im Rah-
men der Akkreditierung zur Differenzierung zwischen
Journalisten herangezogen werden, auf ihre Vereinbarkeit
mit der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG als auch
dem allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG hin
�berpr�ft werden.

1. Unterscheidung zwischen privat und staatlich

F�r den Bewertungsmaßstab solcher Kriterien bedeutend
ist dabei, ob eine staatliche oder eine private Stelle �ber
den Pressezugang zu entscheiden hat.

Staatliche Organe sind unmittelbar grundrechtsgebunden
und damit sowohl der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG als auch dem Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG
direkt verpflichtet. Zudem besteht seitens der Presse ge-
gen�ber dem Staat ein verfassungsunmittelbarer Informa-
tions- und Auskunftsanspruch.21

Aufgrund der mittelbaren Drittwirkung unterliegen aber
auch private Einrichtungen einer Grundrechtsbindung.22

Zwar sollen nach Ansicht des OLG Frankfurt private Ver-
anstalter bei rein privatrechtlich zu beurteilenden Rechts-
beziehungen nach eigenem Ermessen dar�ber entscheiden
kçnnen, wem sie freiwillige Zusatzleistungen zur Erleich-
terung der Pressearbeit gew�hren wollen.23 Dies kann
freilich nicht bedeuten, dass sie nach rein willk�rlichen
Kriterien Journalisten ausw�hlen kçnnen, da sich im Zwei-
fel auch diese Auswahl am Maßstab der betroffenen
Grundrechte messen lassen muss. Insofern verbleibt Pri-
vaten im Akkreditierungsverfahren nur ein grçßerer Spiel-
raum bei der Auswahl ihrer Kriterien.

2. Inhaberschaft eines Presseausweises

In Bezug auf den Presseausweis w�rde es, wie oben aus-
gef�hrt, eine Ungleichbehandlung von Journalisten ohne
Ausweis darstellen, w�rden nur solche mit Presseausweis
f�r Veranstaltungen akkreditiert. Einen Presseausweis als
alleiniges Kriterium daf�r heranziehen zu wollen, ob je-
mand Presse ist oder nicht, stellt ein willk�rliches Diffe-
renzierungsmerkmal dar. Ein Presseausweis kann lediglich
dazu dienen, den Nachweis einer journalistischen T�tigkeit
zu vereinfachen. Er hat aber keine andere Kriterien aus-
schließende Wirkung.

3. Unterscheidung zwischen Bloggern und anderen
Journalisten

Wie das Beispiel des Bundestages zeigt, wird mittels Ak-
kreditierungsbedingungen oftmals auch der Versuch un-
ternommen, Bloggern und damit Online-Angeboten den
Zugang zu Veranstaltungen zu verwehren. Mutmaßlich
aus der �berlegung heraus, dass durch sie keine bedeut-
same Berichterstattung erfolge und sie keine „echten“
Journalisten seien.

Allerdings sind grunds�tzlich auch Blogger Journalisten
und unterliegen der Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG. Denn als Presse ist jede Form des lesbaren Wortes
anzusehen, die massenkommunikative Wirkung hat.24 Ob
dies gedruckt oder digital geschieht, macht keinen Unter-
schied. Daraus folgen f�r sie neben diversen Pflichten vor
allem auch Rechte und Garantien des Staates. Zu diesen
z�hlt auch das Recht auf Zugang zu Informationen.25 Denn
f�r Journalisten ist es bei der Aus�bung ihrer T�tigkeit von
existenzieller Bedeutung, mçglichst uneingeschr�nkten
Zugang zu allen Informationsquellen und Veranstaltun-
gen, wie beispielsweise auch çffentlichen Ausschusssit-
zungen des Bundestages, zu haben.

Gerade staatliche Institutionen haben bei der Zugangsge-
w�hrung darauf zu achten, dass der Neutralit�tsgrundsatz
gegen�ber Pressevertretern gewahrt bleibt und es zu kei-
nen Ungleichbehandlungen kommt. Zwar kann es im Ein-
zelfall auf Grund von Kapazit�tsengp�ssen zu Differenzie-
rungen anhand vorher festgelegter Kriterien kommen. Von
vornherein bestimmte Arten von Medien generell auszu-
schließen, w�re aber ein Verstoß gegen die Neutralit�ts-
pflicht des Staates gegen�ber Journalisten,26 welche aus
dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG i.V. m.
Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG folgt.27 Blogs sind keine Presse
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16 12. Beschlusspunkt, Unterpunkt 3 der 180. Sitzung der Innenministerkon-
ferenz vom 5. 5. 2006. http://www.bundesrat.de/cln_117/DE/gremien-konf/
fachministerkonf/imk/Sitzungen/06-05-05/06-05-05-2-Beschluesse,tem
plateId=raw,property=publicationFile.pdf/06-05-05-2-Beschluesse.pdf.

17 Brandt, Spiegel Online v. 4. 12. 2007, http://www.spiegel.de/kultur/gesell
schaft/medien-presseausweis-vor-dem-aus-a-521333.html.

18 Runderlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen – 13/32.02 – vom
20. 12. 2007, MBl. NRW 2008, S. 12.

19 Pressemitteilung des Deutschen Journalisten Verbandes vom 7. 12. 2007.
http://www.djv.de/SingleNews.20+M5192488b8c4.0.html.

20 Vgl. dazu auch: Kahl, Elektronische Presse und B�rgerjournalismus –
Presserechtliche Rechte und Pflichten von Wortmedien im Internet, 2013,
S. 256 ff.

21 BVerwG, 20. 2. 2013 – 6 A 2.12, K&R 2013, 510 ff. = NJW 2013, 2919.
22 BVerfG, 15. 1. 1958 – 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 – L�th.
23 OLG Frankfurt a. M., 9. 6. 1982 – 17 U 117/82, NJW 1982, 2259.
24 Siehe dazu ausf�hrlich: Kahl (Fn. 19), S. 86 ff., 208, 321 ff.
25 Degenhart, in: Dolzer/Kahl/Waldhoff/Graßhof (Hrsg.), BK GG, Stand:

Februar 2012, Art. 5 Abs. 1 und 2, Rn. 391.
26 Siehe dazu: BVerwGE 104, 105; Degenhart, in: Dolzer/Kahl/Waldhoff/

Graßhof (Fn. 24) Art. 5 Abs. 1 und 2, Rn. 392; Burkhardt, in: Lçffler,
Presserecht, Kommentar, 5. Aufl. 2006, § 4 Rn. 138 ff.

27 Dazu auch schon: VG D�sseldorf, 25. 6. 1998 – 1 L 809-98, NJW 1999,
1987, 1988.
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zweiter Klasse. Blogger sind genauso wie Print-, Fernseh-
und Radio-Journalisten durch die Pressefreiheit gesch�tzt.
Ein genereller Ausschluss von Bloggern ist als genauso
rechtswidrig anzusehen, wie es eine Differenzierung zwi-
schen Fernseh- und Zeitungsjournalisten w�re.

4. Berichterstattung zum Thema in der Vergangenheit

Oftmals wird eine Akkreditierung von Pressevertretern
auch davon abh�ngig gemacht, ob sich der jeweilige An-
tragsteller auch in der Vergangenheit schon mit der The-
matik des jeweiligen Anlasses journalistisch auseinander-
gesetzt hat und man daraus ein ernsthaftes Berichterstat-
tungsinteresse auch f�r den vorliegenden Fall schlussfol-
gern kann.

Mit der Zul�ssigkeit einer solchen Differenzierung hatte
sich das BVerwG bereits im Jahr 1975 zu besch�ftigen.28

Damals hatte ein Journalist auf Teilnahme an einer Presse-
fahrt der Deutschen Bundesbahn geklagt. Das Gericht sah
es im Ergebnis als rechtm�ßig an, dem Kl�ger einen Teil-
nahmeanspruch zu versagen, da er sich in der Vergangen-
heit noch nicht fachjournalistisch im G�ter- und Personen-
verkehr bet�tigt hatte und zugleich die Pl�tze der Fahrt
begrenzt waren. Eine Auswahl, orientiert an der Vorkennt-
nis des Journalisten, sei nach Ansicht des Gerichts „sach-
gerecht und keinesfalls willk�rlich“.29 Zwar schr�nke die
in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG getroffene besondere Wertent-
scheidung des Grundgesetzes das Auswahlermessen der
Beklagten ein,30 eine Ungleichbehandlung, Nichtbeach-
tung des Grundrechtsschutzes der Pressefreiheit oder eine
ermessensfehlerhafte Entscheidung sei hierin aber noch
nicht zu sehen.31 Um im Einzelfall den allen Journalisten
grunds�tzlich in gleicher Weise zustehenden Informations-
anspruch mit den jeweils vorhandenen Kapazit�ten in Ein-
klang bringen zu kçnnen, sei eine derartige Vorauswahl
angemessen. Eine Verletzung l�ge nur dann vor, wenn die
Auswahl auf eine Reglementierung oder Steuerung eines
Teils der Presse hinausliefe.32

Insofern kann jedenfalls dann, wenn im Einzelfall ein
Kapazit�tsengpass nachgewiesen wird, eine Beschr�nkung
auf solche Journalisten vorgenommen werden, die sich
bereits in der Vergangenheit mit dem jeweiligen Thema
auseinandergesetzt haben.

5. Erfordernis einer hauptberuflichen journalistischen
T�tigkeit

Oftmals wird zudem nur solchen Journalisten Zugang
gew�hrt, die ihrer T�tigkeit haupt- und nicht nur neben-
beruflich nachgehen. Gerade zum Nachweis dieses Krite-
riums ist auch der Presseausweis bei Akkreditierungsstel-
len nach wie vor gefragt.

Allerdings bietet auch dieser nach den dargestellten Ent-
wicklungen keine grunds�tzliche Gew�hr mehr f�r die
Hauptberuflichkeit, da mittlerweile auch einige Verb�nde
an nebenberufliche Journalisten Ausweise vergeben und
nur sechs der Presseverb�nde am Merkmal der Haupt-
beruflichkeit festhalten.33 Zwischen den Presseausweisen
verschiedener Verb�nde zu differenzieren, st�nde aber
wiederum im Widerspruch zum Urteil des VG D�ssel-
dorf.

Unabh�ngig davon soll im Folgenden der Frage nachge-
gangen werden, ob eine Unterscheidung zwischen haupt-
und nebenberuflichen Journalisten grunds�tzlich rechtlich
zul�ssig sein kann.

a) Urteil des OLG Frankfurt von 1982

Mit dieser Frage hatte sich schon 1982 das OLG Frankfurt
zu befassen, als ein freier Journalist auf Pressezugang zu
einem Spiel der Fußballweltmeisterschaft klagte. In seiner
Entscheidung lehnte das Gericht eine Akkreditierungs-
pflicht f�r nebenberufliche Journalisten im Ergebnis ab.
Urs�chlich daf�r waren aber insbesondere die Eigenheiten
des konkreten Falles: So stellte das Gericht fest, dass der
Kl�ger auch ohne eine Akkreditierung durch den Kauf
einer Eintrittskarte wie jeder andere Zugang zu dem Spiel
haben kçnne und eine Nicht-Akkreditierung nicht zum
Ausschluss vom Spiel, sondern lediglich zur Nichtgew�h-
rung gewisser pressespezifischer Vorz�ge, wie Zugang zur
Pressetrib�ne, technische Voraussetzungen f�r Journalis-
ten etc. gef�hrt h�tte.34

Diese Vorteile wiederum mussten nach Ansicht des Ge-
richts nicht jedem gew�hrt werden, da hier der oben schon
dargestellte Ermessensspielraum privater Akteure bei der
Auswahl von Pressevertretern zum Tragen komme. Dieser
ergebe sich auch daraus, dass die Zahl der zur Verf�gung
stehenden Pl�tze f�r akkreditierte Journalisten naturgem�ß
beschr�nkt sei, sodass eine Auswahl zwingend erforderlich
werde und damit sachgerecht sei.35

Die weitere Begr�ndung des Gerichts erscheint – auch
aufgrund ihrer Wortwahl – aus heutiger Sicht allerdings
in Teilen befremdlich. So wird ausgef�hrt:

„F�r den Regelfall wird dadurch auch eine bessere Aus-
nutzung der bereitgehaltenen Mçglichkeiten, beispielswei-
se der Nachrichten�bermittlung, gew�hrleistet sein. Die
Gefahr, dass sich die zahlreichen Journalisten in den Pres-
sezentren der Weltmeisterschaft gegenseitig stçren, kçnnte
im Regelfall geringer sein, wenn es sich dabei ausschließ-
lich um eine eher homogen zusammengesetzte Gruppe von
journalistischen ‚Vollprofis‘ handelt.

Hinzu kommt, dass die missbr�uchliche Inanspruchnahme
der Akkreditierungsvorteile wohl leichter verhindert wer-
den kann, wenn ausschließlich hauptberufliche Pressever-
treter zugelassen werden. Die Abgrenzung zwischen ‚ne-
benberuflichen‘ Journalisten einerseits und reinen Ama-
teur-Journalisten, Dilettanten, Gelegenheitsschreibern,
Fußball-Stars oder ehemaligen Stars, die nicht selbst
schreiben, sondern einen ‚Neger‘ oder Ghostwriter brau-
chen und weniger dem Journalismus als der Werbung
dienen, andererseits, kçnnte im Einzelfall Schwierigkeiten
machen.“36

b) Beurteilung aus heutiger Perspektive

Diese Erw�gungen lassen sich aus einer ganzen Reihe von
Gesichtspunkten nicht auf die heutige digitalisierte Me-
dienwelt �bertragen:

aa) Einzelfallbezug des Frankfurter Urteils

Zum einen war Grundlage der Entscheidung, dass es sich
im konkreten Einzelfall um eine Veranstaltung mit be-
grenzten Kapazit�ten journalistischer Ressourcen im Pres-
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28 BVerwG, 3. 12. 1974 – I C 30/71, NJW 1975, 891.
29 BVerwG, 3. 12. 1974 – I C 30/71, NJW 1975, 891, 892.
30 BVerwG, 3. 12. 1974 – I C 30/71, NJW 1975, 891, 892.
31 BVerwG, 3. 12. 1974 – I C 30/71, NJW 1975, 891, 892.
32 BVerwG, 3. 12. 1974 – I C 30/71, NJW 1975, 891, 892.
33 http://www.presseausweis.org.
34 OLG Frankfurt a. M., 9. 6. 1982 – 17 U 117/82, NJW 1982, 2259.
35 OLG Frankfurt a. M., 9. 6. 1982 – 17 U 117/82, NJW 1982, 2259.
36 OLG Frankfurt a. M., 9. 6. 1982 – 17 U 117/82, NJW 1982, 2259, 2260.
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sezentrum handelte. �berdies konnten hier nebenberufli-
che Journalisten auch ohne eine Akkreditierung auf ande-
rem „normalen“ Wege Zugang zu der Veranstaltung er-
halten und dadurch in gleichem Umfang berichten. Eine
damit vergleichbare Situation besteht sicherlich nur in
einem Teil aller Akkreditierungssituationen.

Dar�ber hinaus sind aber auch die Annahmen, dass neben-
berufliche Journalisten im Regelfall zu einer Stçrung des
Betriebsablaufs beitragen oder die Akkreditierungsvorteile
nur missbr�uchlich in Anspruch nehmen, rein spekulativer
Natur. Jedenfalls aber kçnnen sie nicht zum Maßstab eines
generellen Akkreditierungskriteriums gemacht werden.

bb) Runderlass der Innenministerkonferenz

Auch wenn eine Unterscheidung zwischen haupt- und
nebenberuflichen Journalisten oftmals damit begr�ndet
wird, dass diese auch der Presseausweis der großen Ver-
b�nde so vors�he, geht dies als Begr�ndung fehl. Denn
bereits aus dem oben erw�hnten Runderlass des Innen-
ministeriums von NRW von 1993 ergibt sich, dass neben-
berufliche Journalisten, die �ber keinen Ausweis verf�gen,
den gleichen Zugang zu Informationen fordern kçnnen,
wie hauptberufliche Journalisten, wenn sie sich auf andere
Weise als Pressevertreter legitimieren kçnnen.37 Das
Merkmal der Hauptberuflichkeit war insofern von Anfang
an lediglich als Ausschlusskriterium f�r den Erhalt des
Presseausweises gedacht. Nicht aber, um in einem zweiten
Schritt Nebenberuflern grunds�tzlich den Zugang zu ver-
wehren. Dieser Sichtweise hat sich auch das VG D�ssel-
dorf angeschlossen, indem es auf diesen Abschnitt des
Runderlasses Bezug genommen hat.38

cc) Beschluss der Innenministerkonferenz 2006

�berdies machte auch die Innenministerkonferenz mit
ihrem Beschluss aus dem Mai 2006, in dem sie sich mit
den Folgen des oben genannten Urteils des VG D�sseldorf
befasste, deutlich, dass das Merkmal der Hauptberuflich-
keit keineswegs mehr so restriktiv ausgelegt werden solle
wie fr�her und sich die Pr�fpraxis des Merkmals ver�ndert
habe. So schlug die Konferenz vor, das Merkmal der
Hauptberuflichkeit nunmehr nur noch als „Leitbild“ zu
interpretieren und es auch als sachgerecht anzusehen, auch
solchen Journalisten den Ausweis zu geben, „die nicht
hauptberuflich, aber quantitativ und qualitativ vergleich-
bar regelm�ßig und dauerhaft journalistisch t�tig sind“.39

dd) Gewachsene Bedeutung des B�rgerjournalismus
durch Blogs

In der Debatte um die Hauptberuflichkeit ist bisher zudem
unber�cksichtigt geblieben, dass sich die Medienwelt in
den vergangenen zwei Jahrzehnten massiv gewandelt hat.
Im analogen Zeitalter waren nebenberufliche Journalisten
noch weitestgehend eine Randerscheinung und im Zweifel
darauf angewiesen, in althergebrachten Medien und ins-
besondere Zeitungen zu publizieren. Heutzutage machen
es die zahlreichen Publikationsmçglichkeiten des Internets
aber grunds�tzlich jedem Internetnutzer mçglich, sich re-
gelm�ßig als Blogger und B�rgerjournalist zu bet�tigen
und dabei eine f�r die Meinungsbildung relevante Grçße
der Allgemeinheit zu erreichen. Deren Publikationen m�s-
sen in Quantit�t und Qualit�t jenen hauptberuflicher Jour-
nalisten keineswegs nachstehen. Im Gegenteil: Im Einzel-
fall kann ein nebenberuflicher Journalist, der auf ein be-

stimmtes Thema spezialisiert ist, eine hçhere Gew�hr f�r
eine umfassende und qualitativ hochwertige Berichterstat-
tung zu einem Thema bieten, als ein hauptberuflicher
Journalist, der den Sach- und Kostenzw�ngen einer Redak-
tion unterliegt. Insofern stellt sich eine Unterscheidung
zwischen haupt- und nebenberuflich heute als nicht mehr
zeit- und sachgerecht dar. Von vornherein zwischen der
Arbeit hauptberuflicher und nebenberuflicher Journalisten
nur aufgrund des zeitlichen Umfangs ihrer T�tigkeit zu
unterscheiden, l�sst sich mit der aus Art. 3 Abs. 1 GG
i.V. m. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG folgenden Neutralit�tspflicht
gegen�ber der Presse nicht vereinbaren. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn es um die Zugangsgew�hrung durch
staatliche Stellen geht.

6. Zugang f�r Berichterstattung tats�chlich erforder-
lich: wertender Eingriff in Pressefreiheit

Soweit als Kriterium herangezogen wird, ob ein Zugang
f�r die beabsichtigte Berichterstattung tats�chlich erfor-
derlich ist oder ob sich der Journalist dazu nicht auch
anderer Quellen, wie Pressemitteilungen oder TV-�ber-
tragungen, bedienen kçnne,40 ist dem entgegenzuhalten,
dass derartige Erw�gungen bereits als Eingriff in die Sou-
ver�nit�t der journalistischen Arbeit und damit als Eingriff
in die Pressefreiheit angesehen werden kçnnen. Besonders
wegen der staatlichen Informationspflicht kann jedenfalls
eine staatliche Stelle eine solche Unterscheidung nicht
ohne sachwidrigen Eingriff in die Neutralit�tspflicht vor-
nehmen.

VII. Gestaltung eines verfassungskonformen
bundeseinheitlichen Presseausweises

1. Bestrebungen der Wiedereinf�hrung eines
„bundeseinheitlichen Presseausweises“

Aufgrund des Umgangs mit den dargestellten „Kriterien“
steht zu erwarten, dass der Umgang mit Presseausweisen
auch in Zukunft immer wieder Gegenstand rechtlicher als
auch politischer Diskussionen sein wird. So hat die Innen-
ministerkonferenz der L�nder erst im Dezember 2013
beschlossen, mit dem Deutschen Presserat Gespr�che �ber
die Wiedereinf�hrung eines bundesweit einheitlichen
Presseausweises aufnehmen zu wollen.41 Auch im Koali-
tionsvertrag zwischen CDU, SPD und CSU aus dem Jahr
2013 werden die Bestrebungen der L�nder zur Einf�hrung
eines „bundeseinheitlichen Presseausweises“ mitgetra-
gen.42 Sollten die großen Verb�nde auf dem Weg dahin
ihre bisherigen Positionen aufrechterhalten, erscheint in
Anbetracht der oben geschilderten Entwicklungen frag-
lich, wie ein solcher Presseausweis auf verfassungskon-
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37 Runderlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen – A 3/22 -
10.1.13 – vom 25. 11. 1993, MBl. NRW 1993, S. 1854.

38 VG D�sseldorf, 17. 9. 2004 – 1 K 1651/01, NJW-RR 2005, 1353, 1354,
verweisend auf den Wortlaut des Runderlasses, wenn auch unter Auslas-
sung der Aufz�hlung: „z. B. nebenberuflichen Journalisten“.

39 12. Beschlusspunkt, Unterpunkt 3 der 180. Sitzung der Innenministerkon-
ferenz vom 5. 5. 2006. http://www.bundesrat.de/cln_320/DE/gremien-konf/
fachministerkonf/imk/Sitzungen/06-05-05/06-05-05-2-Beschluesse,templa
teId=raw,property=publicationFile.pdf/06-05-05-2-Beschluesse.pdf.

40 So im Fall von Jung, geschildert im Interview mit Mack, v. 6. 2. 2014,
http://danielmack.de/tilo-jung-der-staat-darf-sich-seine-beobachter-nicht-
zurechtstutzen/.

41 35. Beschlusspunkt der 198. Sitzung der Innenministerkonferenz vom 4. -
6. 12. 2013, http://www.bundesrat.de/cln_320/DE/gremien-konf/fachmini
sterkonf/imk/Sitzungen/13-12-06/beschluesse,templateId=raw,property=
publicationFile.pdf/beschluesse.pdf.

42 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Deutschlands Zukunft
gestalten, v. 16. 12. 2013, S. 94.
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forme Art und Weise ausgestaltet sein kçnnte. Dies umso
mehr, wenn es sich um gesetzgeberische Bestrebungen und
nicht nur einen verwaltungsinternen Runderlass handeln
w�rde. So m�ssten die Verb�nde bei einer Neuauflage
sowohl von ihrer Aussteller-Exklusivit�t, als auch vom
Merkmal der Hauptberuflichkeit aus o. g. Gr�nden wohl
Abstand nehmen.

2. Modell eines „neutralen“ Presseausweises

Damit stellt sich die Frage, wie ein neuer Presseausweis
stattdessen aussehen kçnnte, um den dargestellten verfas-
sungsgem�ßen Erfordernissen gerecht zu werden.
In Anbetracht der Neutralit�tspflicht des Staates w�re es
vorstellbar, dass die Neuauflage eines Presseausweises in
ihrer Zielgruppe nicht mehr nur auf einen begrenzten Teil
von Journalisten gerichtet ist. Er kçnnte vielmehr k�nftig
allen Journalisten zustehen, daf�r aber verschiedene Kate-
gorien journalistischer T�tigkeiten beinhalten, die sp�ter
Akkreditierungsstellen als Anhaltspunkte bei der Krite-
rienpr�fung dienen kçnnen. Vorstellbar w�re beispielswei-
se Kategorien f�r Print, Hçrfunk, Fernsehen, Internet,
Blogs einzuf�hren; die Relevanz des Mediums, d. h. die
Auflage/Zugriffe oder auch eine Einordnung als haupt-
beruflich oder nebenberuflich darzustellen.
Die urspr�ngliche Grundfunktion des Presseausweises, es
einer Akkreditierungsstelle im Einzelfall zu erleichtern,
nachvollziehen zu kçnnen, um welche Art von Journalist
es sich handelt, bliebe dadurch erhalten, w�rde zugleich
aber offener und flexibler gestaltet.
Er w�re nach wie vor eine Vereinfachung zur Pr�fung f�r
die jeweilige Institution im Einzelfall. Diese kçnnte dann
im Falle von Kapazit�tsengp�ssen anhand eines Abgleichs
der Kategorien mit ihren Kriterien und je nachdem, ob
privat oder staatlich, entscheiden, ob Zugang zu gew�hren
ist oder nicht.
Ein solcher Ausweis w�rde neutral Eigenschaften der
Journalisten beschreiben, aber keine Gruppe von vornhe-
rein ausschließen. Da dadurch zudem die Neutralit�ts-
pflicht des Staates gewahrt bliebe, kçnnte eine solche

Gestaltung sogar eine gesetzliche Regelung des Ausweises
ermçglichen.

VIII. Zusammenfassung: Spielraum staatlicher
Institutionen im Akkreditierungsverfahren

Zusammenfassend l�sst sich festhalten, dass die Akkredi-
tierungsverfahren staatlicher Institutionen strengeren
Maßst�ben unterliegen sollen, als jene privater. Aufgrund
der Bindung an Art. 5 Abs. 1 S. 2 i.V. m. Art. 3 Abs. 1 GG
d�rfen Differenzierungen nur anhand sachgerechter Krite-
rien, nicht aber willk�rlich oder steuernd erfolgen.
Aber auch eine sachgerechte Differenzierung setzt zu-
n�chst immer voraus, dass im Einzelfall �berhaupt ein
Kapazit�tsengpass besteht. Gibt es diesen nicht, ist eine
Differenzierung unzul�ssig. Als sachgerechtes Kriterium
wird es allgemein angesehen, auf die thematische Erfah-
renheit eines Journalisten abzustellen. Das Merkmal der
Hauptberuflichkeit wurde in der Vergangenheit im priva-
ten Bereich einzelfallbezogen ebenfalls als sachgerecht
angesehen. In Anbetracht der gewandelten Medienwelt
und der unmittelbaren Grundrechtsbindung, insbesondere
staatlicher Institutionen, kann dies heute nicht mehr gelten.
Willk�rlich w�re es auch, eine Unterscheidung zwischen
Bloggern und anderen Journalisten vorzunehmen. Auch
die Beschr�nkung des Nachweises journalistischer T�tig-
keit auf die Vorlage eines Presseausweises ist unzul�ssig.
Weitere Mçglichkeiten im Umgang mit Kapazit�tsengp�s-
sen kçnnen zudem die insbesondere im Rahmen der Ge-
richtsberichterstattung erprobten Mçglichkeiten von Pool-
lçsungen,43 Platzauslosungen44 oder die Anwendung des
Priorit�tsprinzips45 sein.46

43 Vgl. dazu: Burkhardt, in: Lçffler (Fn. 25), § 4 LPG, Rn. 150.
44 BVerfG, 12. 4. 2013 – 1 BvR 990/13, 1 BvR 1002/13, 1 BvR 1007/13,

1 BvR 1010/13, NJW 2013, 1293.
45 BVerfG, 30. 10. 2002 – 1 BvR 1932/02, NJW 2003, 500.
46 Ausf�hrlich mit der Frage des Zugangs von Laienjournalisten zu Ge-

richtsverhandlungen befasst sich: Kujath, Der Laienjournalismus im
Internet als Teil der Mediençffentlichkeit im Strafverfahren, 2011,
S. 332 ff.

Prof. Roland Bornemann, M�nchen*

Rundfunkpolitik im Spiegel des Rechts
Der „Kulturkampf “1 um die UKW-Verbreitung der digitalen Jugendwelle BR Puls

Der Bayerische Rundfunk (BR) darf f�nf Hçrfunkprogram-
me in analoger und weitere f�nf ausschließlich in digitaler
Technik verbreiten (Art. 2 Abs. 3 S. 2 BayRG). Zu den be-
stehenden Analogprogrammen, die simulcast digital ver-
breitet werden, gehçrt BR Klassik, zu den ausschließlich
digital verbreiteten das jugendaffine Hçrfunkprogramm
BR Puls. Ab 2018 soll es BR Klassik von den UKW-Fre-
quenzen verdr�ngen. Gegen�ber den rundfunkstaatsver-
traglichen Verboten der Analogverbreitung digital gestar-
teter Programme beruft sich der BR auf j�ngeres Landes-
recht.

I. Einleitung

Nutzerreichweiten sind die W�hrung der werbefinanzier-
ten Medien. Dabei gilt die Zielgruppe der 14- bis 49-J�h-
rigen als besonders wichtig. Deshalb wird diese werbere-
levante Zielgruppe von privaten Rundfunkveranstaltern
umworben. Demgegen�ber kçnnen die Programme der
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* Der Autor ist Bereichsleiter Recht der Bayerischen Landeszentrale f�r
neue Medien. Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. XI.

1 Braunm�ller, Kulturkampf der Generationen, Abendzeitung (AZ) v. 17. 5.
2014, S. 22.
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